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Beschlussübersicht
(Beschlussvorlage mit den bisherigen Beratungsergebnissen)

Beschlussvorlage
Gemeinde Bad Kleinen

Federführend:
Amt für Ordnung und Soziales

Vorlage-Nr:
Status:
Aktenzeichen:
Datum:
Einreicher:

VO/GV08/2020-2320
öffentlich

02.06.2020
Bürgermeister

Beratung und Beschlussfassung zur geänderten Aufgabenstellung 
und Kapazität des Hortneubaus für die Gemeinde Bad Kleinen
Beratungsfolge:
Beratung Ö / N Datum Gremium

Ö 17.06.2020 Ausschuss für Schule, Jugend, Kultur und Sport, Soziales Bad Kleinen
Ö 30.06.2020 Ausschuss für Bau-, Verkehrsangelegenheiten und Umwelt Bad Kleinen
Ö 05.08.2020 Gemeindevertretung Bad Kleinen
Ö 23.09.2020 Ausschuss für Schule, Jugend, Kultur und Sport, Soziales Bad Kleinen
Ö 10.11.2020 Ausschuss für Bau-, Verkehrsangelegenheiten und Umwelt Bad Kleinen

Beschlussvorschlag:
Die Gemeindevertretung Bad Kleinen beschließt, eine Planung für ein Hortgebäude in 
Auftrag zu geben. Geplant werden soll für 100 Hortkinder und 30 Kindergartenkinder. Das 
Konzept der offenen Hortarbeit soll dabei berücksichtigt werden. Das Büro für Architektur 
und Bauleitplanung wird mit der Planung der Leistungsphasen 1 und 2 beauftragt.  Mit 
diesem Beschluss wird die Aufgabenstellung aus dem Beschluss VO/GV08/2019-2090 
geändert.  

Sachverhalt:
Nachdem die Gemeindevertretung Bad Kleinen mit Datum 08.05.2019 den Beschluss 
gefasst hatte, einen von der Kita vorgeschlagenen Raumbedarf als Aufgabenstellung für die 
Planung eines neuen Hortgebäudes mit zusätzlichen Räumen für die Kitakinder als 
Grundlage für die Planung in Auftrag zu geben, hat das Planungsbüro einen Entwurf 
vorgelegt. 
Nach der Beratung im Sozialausschuss vom 29.01.2020, in der durch die Kitaleiterin 
angeregt wurde, die Größe noch einmal zu überdenken, wurden die Verwaltung beauftragt, 
Zahlen des Melderegisters für die Entscheidungsfindung aufzubereiten. 
Nach Überprüfung der Entwicklung der Kinderzahlen an Hand des Melderegisters in den 
Gemeinden Bad Kleinen und Hohen Viecheln, wurde festgestellt, dass sich ab dem Jahr 
2025 die Kinderzahlen für den Bereich Hort und Schule durch geringere Geburtenzahlen 
nach unten bewegen (Anlage 3). Für den Bereich des Kindergartens wirkt sich das bereits ab  
dem Jahr 2022 aus. (Anlage 2). Dabei wurden alle Kinder berücksichtigt, die laut 
Melderegister bis zum 03.06.2020 geboren wurden. Diese werden im Schuljahr 2026/2027 
eingeschult und besuchen ab dann den Hort. 
Die Anzahl der weiblichen Einwohnerinnen, die in den Folgejahren für höhere Geburtenraten 
als bisher sorgen könnten, sind laut Melderegister geringer als in den Vorjahren. Auffallend 
dabei ist, dass die im Melderegister registrierten Kinder überwiegend der Altersklasse der 
jetzt 30-jährigen bis 40-jährigen weiblichen Einwohner zuzuordnen sind.  
Der Sozialausschuss hat sich in seiner Sitzung am 17.06.2020 intensiv mit der Thematik 
Hortneubau beschäftigt und hat aus der Beratung heraus den Inhalt der Beschlussvorlage 
festgelegt. Für die Festlegungen der Größe des Hortneubaues für 100 Hortkinder und 30 
Kindergartenkinder wurden nicht nur die Zahlen des Melderegisters betrachtet. Ebenfalls 
eingeflossen sind die Erwägungen, dass die Sozialausschussmitglieder davon ausgehen, 
dass durch Zuzüge in ein Wohngebiet in der Gemeinde Hohen Viecheln, durch 
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Hausverkäufe älterer Einwohner an jüngere Leute und durch die jetzt kostenlose 
Kitabetreuung die Anzahl der Kinder in der Gemeinde Bad Kleinen zukünftig wieder weiter 
zunehmen wird. 
Obgleich die Schule geltend macht, ihre Räume für die zukünftige Ausrichtung auf 
Diagnoseförderkinder und Inklusion mehr Räume für die Förderung in kleinen Gruppen zu 
benötigen, wurde am 10.06.2020 bei einer Beratung mit Kitaleitung, Schulleitung, dem 
Bürgermeister und seinem Stellvertreter, der Verwaltung und dem Planungsbüro und am 
17.06.2020 im Sozialausschuss zusammen mit der Schulleitung und der Kitaleitung ein 
Konsens zur weiteren gemeinsamen Nutzung von Schulräumen in Doppelnutzung für die 
zukünftigen Jahre und über das Jahr 2026 hinaus gefunden. 
Unter diesen Voraussetzungen hat der Sozialausschuss diese Vorlage für die 
Gemeindevertretung erarbeitet.
Unter der Voraussetzung, dass eine Förderung 2021 beantragt werden kann und frühestens 
(Förderung vorausgesetzt) 2023 mit dem Hortneubau begonnen werden kann, könnte die 
früheste Fertigstellung 2024 sein.
Eine Beantragung der Förderung kann nur bei Vorliegen der Leistungsphasen 1 und 2 der 
Planung erfolgen.

Ab 2025 sinken die Zahlen der Kinder, die eingeschult werden.
Bis zum Schuljahr 2025 ist sowohl für die Schule als auch für den Hort aufgrund der hohen 
Kinderzahlen die Situation angespannt. Diese Situation muss bis zum Hortneubau durch den 
ständigen Kontakt und durch ständige Absprachen zwischen Schule und Kita unter 
Einbeziehung des Landkreises gelöst werden müssen.

Die Erarbeitung und Begründung des Sozialausschusses aus der Sitzung vom 23.09.2020 
ist als Anlage 5 angefügt worden.

Anlage/n:
Anlage 1: Geburten nach Schuljahren 
Anlage 2: Anzahl der Kinder im Krippenalter und Schulalter
Anlage 3: Anzahl der Schul- und Hortkinder
Anlage 4: Anzahl der Einwohner getrennt weiblich und männlich nach Geburtsjahr
Anlage 5: Erarbeitung des Sozialausschusses vom 23.09.2020 

Abstimmungsergebnis:

Gesetzliche Anzahl der Mitglieder des Gremiums
Davon besetzte Mandate
Davon anwesend
Davon Ja- Stimmen
Davon Nein- Stimmen
Davon Stimmenthaltungen
Davon Befangenheit nach § 24 KV M-V
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Beschlüsse:

17.06.2020 Ausschuss für Schule, Jugend, Kultur und Sport, Soziales 
Bad Kleinen

SI/08/SozA-96 Sitzung des Ausschusses für Schule, Jugend, Kultur und 
Sport, Soziales der Gemeinde  Bad Kleinen

Frau Dr. Stibbe gibt Informationen zu der Thematik. Sie geht besonders auf die sinkenden 
Kinderzahlen ab dem Jahr 2025 und auf die Dimensionierung des Entwurfes des 
Hortgebäudes ein.

Frau Lehmkuhl sieht den Planungsentwurf als zu groß an, sieht aber nicht die sinkenden 
Kinderzahlen und möchte im Gegensatz zum Vorgespräch, das am 10.06.2020 stattfand, 
eine 2. Kindergartengruppe und mehr Kinder in dem Hortgebäude unterbringen. Sie möchte 
dort die offene Hortarbeit weiterführen.

Die aufbereiteten Zahlen des Melderegisters werden von einigen Gemeindevertretern sehr 
skeptisch betrachtet und als nicht weit genug gedacht bewertet. Frau Rathsack sieht 
ebenfalls keine sinkenden Kinderzahlen und möchte nicht den Fehler machen, zu klein zu 
bauen. Dem schließen sich mehrere Ausschussmitglieder an.

Für die Bemessung der Größe finden nicht nur die Geburtenzahlen des Melderegisters 
Anwendung. Die Ausschussmitglieder berücksichtigen auch Zuzüge in ein Wohngebiet in 
der Gemeinde Hohen Viecheln, Hausverkäufe älterer Einwohner an jüngere Leute und 
sehen wieder zunehmende Geburtenzahlen durch die jetzt kostenlose Kitabetreuung.

Frau Kopper und Frau Rauhöft betonen, dass die Schule alle Räume der Grundschule 
benötigt und für den Hort kein Platz bleibt.

Nach intensiver Diskussion und unter Abwägung aller Argumente und Einwände wird, auch 
im Einvernehmen mit Frau Rauhöft, folgende Einigung gefunden: 

Es erfolgt eine weitere gemeinsame Nutzung von Schulräumen in Doppelnutzung für die 
zukünftigen Jahre und über das Jahr 2026 hinaus. Der Beschluss zum Hortneubau soll für 
folgende Kinderzahlen gefasst werden:

Der Hortneubau soll für 100 Hortkinder und 30 Kindergartenkinder erfolgen. Die 
Klassenstufen 1 und 2 sollen dabei vorrangig neben den 2 Kindergartengruppen im 
Hortneubau untergebracht werden. 

Frau Lehmkuhl spricht außerdem an, dass sie ab Februar 2021 die angemeldeten Kinder 
nicht mehr unterbringen kann. Sie hält weiterhin an der Variante der Nutzung des 
Bewegungsraumes als Gruppenraum und der Sanitärcontainervariante fest. Mit der Firma 
Hocke hat sie bereits gesprochen. Ein Anschluss an Wasser und Abwasser ist ohne großen 
Aufwand machbar. Der Übergang muss gemacht werden.

Die Sozialausschussmitglieder sprechen sich für diese Variante als Übergangslösung aus.

Beschlussvorschlag:
Das Büro für Architektur und Bauleitplanung wird mit der Planung der Leistungsphasen 1 
und 2 beauftragt.

Abstimmungsergebnis:
Gesetzliche Anzahl der Mitglieder des Gremiums: 9
davon besetzte Mandate: 9
davon Anwesende: 9
Ja- Stimmen: 9
Nein- Stimmen: -
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Stimmenthaltungen: -
Befangenheit nach § 24 KV M-V: -

Anmerkung:
Der weitere Inhalt des Beschlussvorschlages und die Anlagen werden nach einer Beratung 
nachgereicht und die Beschlussvorlage überarbeitet.

30.06.2020 Ausschuss für Bau-, Verkehrsangelegenheiten und 
Umwelt Bad Kleinen

SI/08/BauA-82 Sitzung des Ausschusses für Bau-, 
Verkehrsangelegenheiten und Umwelt

Herr Wunrau berichtet vom Abstimmungstermin und den Festlegungen. 88 Hortkinder, 15 
Kitakinder.

Frau Lehmkuhl berichtet von den Erwägungen des Sozialausschusses und dem Vorschlag, 
2 Kitagruppen (30 Kinder) und 100 Hortkinder im Neubau unterzubringen. Frau Rathsack 
argumentiert für die Erhöhung der Kinderzahlen und beantragt eine noch weitere Erhöhung. 
Herr Kreher ist der Meinung, dass eine Prognose auf Grundlage der Einwohner- und 
Geburtenzahlen falsch ist. 

Für die Zukunft muss für die sich ändernden Bedingungen in der Schule geplant werden.

Beschluss:
Die Gemeindevertretung Bad Kleinen beschließt, eine Planung für ein Hortgebäude in 
Auftrag zu geben. Geplant werden soll für 100 Hortkinder und 30 Kindergartenkinder. Das 
Konzept der offenen Hortarbeit soll dabei berücksichtigt werden. Das Büro für Architektur 
und Bauleitplanung wird mit der Planung der Leistungsphasen 1 und 2 beauftragt.  Mit 
diesem Beschluss wird die Aufgabenstellung aus dem Beschluss VO/GV08/2019-2090 
geändert.

Abstimmungsergebnis:
Gesetzliche Anzahl der Mitglieder des Gremiums: 9
davon besetzte Mandate: 9
davon Anwesende: 8
Ja- Stimmen: 6
Nein- Stimmen: 2
Stimmenthaltungen: -
Befangenheit nach § 24 KV M-V: -
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05.08.2020 Gemeindevertretung Bad Kleinen
SI/08/GV08-06 Sitzung der Gemeindevertretung Bad Kleinen
Frau Dr. Stibbe erläutert die Beschlussvorlage und geht insbesondere darauf ein, dass der 
Beschlussvorschlag ein Kompromiss zwischen dem Bauausschuss und Sozialausschuss sei.

Herr Wunrau legt die Auffassung des Bauausschusses dar. 

Frau Rathsack vertritt eine abweichende Auffassung zum Beschlussvorschlag und erläutert 
anhand der zukünftigen Bebauungsdaten, dass deutlich mehr Kinder für den Hort 
vorzusehen sind. Sie vertritt die Auffassung, dass für 125 Hortkinder geplant werden müsste. 
Siehe Anlage
Herr Wölm beantragt, dass Frau Lehmkuhl Rederecht erhält. 

Frau Lehmkuhl erläutert, dass gegenwärtig vorgesehen ist, die 1. und 2. Klasse in der 
Schule zu betreuen. Die räumlichen Voraussetzungen dazu wären gegeben. Die 3. und 4. 
Klasse sollte dann in dem zukünftigen Hortgebäude betreut werden. 125 Kinder würde 
bedeuten, dass nur eine Klasse in der Schule betreut wird, dieses ist aus organisatorischer 
Sicht sehr schlecht machbar. 

Sodann wird eingehend über die Beschlussvorlage und die gemachten Äußerungen 
debattiert und es wird festgestellt, dass ein Förderantrag für 2021 nicht mehr erreicht werden 
könnte. Daher wird vorgeschlagen, dass der Beschlussgegenstand nochmals im Sozial- und 
Bauausschuss beraten wird. 

Über diesen Antrag wird abgestimmt

Abstimmungsergebnis:
Gesetzliche Anzahl der Mitglieder des Gremiums: 15
davon besetzte Mandate: 15
davon Anwesende: 15
Ja- Stimmen: 15
Nein- Stimmen: -
Stimmenthaltungen: -
Befangenheit nach § 24 KV M-V: -

23.09.2020 Ausschuss für Schule, Jugend, Kultur und Sport, Soziales 
Bad Kleinen

SI/08/SozA-97 Sitzung des Ausschusses für Schule, Jugend, Kultur und 
Sport, Soziales der Gemeinde  Bad Kleinen

Neu TOP 5

Frau Dr. Stibbe gibt Informationen zum bisherigen Verlauf der Beschlussvorlage. Sie weist 
darauf hin, dass heute eine Einigkeit über die Argumentation gegenüber der 
Gemeindevertretung erzielt werden muss.

Frau Rathsack bringt ihre Argumentation für die Erhöhung der Kinderzahlen vor (ist als 
Anlage der Niederschrift beigefügt).

Frau Lehmkuhl betont, dass die Argumentation nach der Gemeindevertretersitzung unter 
Beachtung von neuen Aspekten, hier flexibler Schuleintritt ab kommendem Schuljahr und 
Inklusion, neu ausgearbeitet wurde. Derzeitig gibt es eine Betriebserlaubnis für 145 Kinder 
im Hort. Stand heute werden im Hort 160 Kinder betreut. 2021 werden wir 62 Schulanfänger 
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haben. Sie geht nicht davon aus, dass die Kinderzahlen drastisch sinken werden.

Frau Vandreier führt aus, dass die bisherige Zusage zur Möglichkeit Doppelnutzung der 
Räumlichkeiten in der Schule fehlerhaft war. Sie hat sich erneut umfangreich mit der 
Thematik beschäftigt. Aufgrund der anstehenden Veränderungen und der steigenden 
Schülerzahlen, muss der Hort komplett aus der Schule raus. Sie weist darauf hin, dass die 
Betreuung der 5. und 6. Klassen in die Kapazitätsberechnung mit einbezogen werden sollte. 
Abschließend bittet Frau Vandreier darum, dass zukünftig Schule und Kita gemeinsam an 
einen Tisch geholt werden. Die Führung von Einzelgesprächen führt nur zu 
Missverständnissen und Zeitverzögerungen.

Nach umfangreicher Diskussion einigen sich die Ausschussmitglieder einstimmig auf 
folgenden Beschlussvorschlag:

Beschlussvorschlag:
Die Gemeindevertretung Bad Kleinen beschließt, eine Planung für ein Hortgebäude in 
Auftrag zu geben. Geplant werden soll für 145 Hortkinder und 30 Kindergartenkinder. Das 
Konzept der offenen Hortarbeit soll dabei berücksichtigt werden. Das Büro für Architektur 
und Bauleitplanung wird mit der Planung der Leistungsphasen 1 und 2 beauftragt. Mit 
diesem Beschluss wird die Aufgabenstellung aus dem Beschluss VO/GV08/2019-2090 
geändert.  

Abstimmungsergebnis:
Gesetzliche Anzahl der Mitglieder des Gremiums: 9
davon besetzte Mandate: 9
davon Anwesende: 7
Ja- Stimmen: 7
Nein- Stimmen: -
Stimmenthaltungen: -
Befangenheit nach § 24 KV M-V: -

10.11.2020 Ausschuss für Bau-, Verkehrsangelegenheiten und 
Umwelt Bad Kleinen

SI/08/BauA-84 Sitzung des Ausschusses für Bau-, 
Verkehrsangelegenheiten und Umwelt

Herr Wunrau erläutert die Beschlussvorlage: inhaltlich wurde dieser TOP schon in der 
Gemeindevertretung beraten, es gibt keinen neuen Sachstand. 

Für den Ausschuss war es wichtig, welche Kapazitäten genehmigt werden würden, da sich 
daran die Größe des Projektes ausrichtet. Die Bemessung von 145 Hortkinder und 30 
Kindergartenkinder nach letztem Stand wurde dem Landkreis mitgeteilt. Im Ergebnis gibt es 
noch keine Zahlen, die vom Landkreis bestätigt worden sind, bis auf eine E-Mail von Frau 
Pufahl vom Landkreis, die Herr Wunrau von Herrn Rohde erhalten hat. Diese E-Mail vom 
09.11.20 stellt jedoch nur eine Form des Posteinganges dar. 

Herr Wölm merkt an, dass bis zur GV im Dezember bestätigte Kapazitätszahlen vom 
Landkreis vorliegen sollten, sonst geht dieser TOP nicht auf die TO. 

Frau Rathsack bestätigt die Ausführungen von Herrn Wunrau und vertritt jedoch die 
Auffassung, dass es nicht förderlich für das Projekt ist, wenn der BA keinen Beschluss fasst. 
Die Notwendigkeit der bestätigten Kapazitätszahlen wird ausführlich diskutiert. 
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Herr Kinne fordert Kapazitätszahlen ein, für die es eine Förderung gibt. 

Herr Wunrau stellt den Antrag, die Beschlussfassung zurückzustellen und die Vorlage in die 
nächste Sitzung des BA zu vertagen.

Über diesen Antrag wird abgestimmt:

Ja-Stimmen: 7 Nein-Stimmen: 2 Stimmenthaltungen: - 

Vorlage wird in den nächsten BA vertagt. 
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